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Oberbürgermeister Rico Badenschier 
bedauert, dass nach dem Bundes-
radsporttreffen der Amateure mit 
der Deutschland Tour 2020 auch 
Deutschlands größtes Radsportfesti-
val mit den weltbesten Radsportpro-
fis abgesagt werden musste. „Ich 
bedauere sehr, dass diese radsport-
liche Großveranstaltung wegen der 
Corona-Pandemie nicht wie geplant 

vom 20. bis 23. August 2020 statt-
finden kann und wir damit auch nicht 
den ersten Zieleinlauf des Rennens 
in Schwerin erleben“, so Oberbürger-
meister Rico Badenschier.
Der Oberbürgermeister informierte 
auch die Fraktionsvorsitzenden der 
Stadtvertretung über die Absage des 
Radsportereignisses für 2020. Die 
Veranstalter möchten das Rennen 

über vier Etappen von Stralsund 
nach Nürnberg gern in das Jahr 2021 
verschieben. „Natürlich besteht das 
grundsätzliche Interesse der Lan-
deshauptstadt fort, auch im Jahre 
2021 Zielort der Startetappe in MV 
zu sein“, so Badenschier. Es werde 
jedoch schon wegen der notwendi-
gen Beteiligung der Kommunal- und 
Landespolitik keinen Automatismus 

geben.
„Es muss dazu in der Haushalts-
beratung 2021/22 ein erneuter 
Beschluss durch die Stadtvertretung 
gefasst werden“, so Badenschier. Für 
eine solche Verschiebung sei zudem 
unabdingbar, dass die zugesagte 
Unterstützung durch die Landesre-
gierung auch im kommenden Jahr 
fortbesteht.

Deutschland Tour 2020 abgesagt:

Jedes Jahr im Frühjahr stellen 
sich Eltern die entscheidende Fra-
ge, ob der Erstwunsch bei der 
Schulanmeldung berücksichtigt 
werden konnte. Darüber werden 
die Eltern bis spätestens Mitte Mai 
2020 in einem Elternbrief von 
den kommunalen Grundschulen 
informiert. Die Zusage enthält 
auch weitere Informationen von 
der jeweiligen Grundschule, die 
den Eltern als Orientierungshilfe 
dienen soll.
Parallel dazu verschickt die Stadt 
die Bescheide zum beantragten 
Hortplatz an die Eltern, wenn diese 
den Antrag zum Betreuungsplatz 
rechtzeitig bis zum 30. April 2020 
gestellt haben. Wer den Antrag 
noch nicht gestellt hat, sollte dies 
unbedingt nachholen. Antragsfor-
mulare gibt es unter www.schwe-
rin.de/kindertagesfoerderung. Die 
vollständig ausgefüllten Anträge 
müssen dann per E-Mail an kita-
foerderung@schwerin.de gesendet 
werden.
Die Zusage der Schule und der Hort-
bescheid sind zwingende Voraus-
setzungen dafür, dass die Eltern 
mit dem jeweiligen Hortträger den 
Betreuungsvertrag für ihr Kind 
abschließen können. Hierfür sollten 
Eltern im Vorfeld des Vertragsab-
schlusses telefonischen Kontakt 
zum Hortträger aufnehmen.

Einschuluntersuchungen 
Ab dem 4. Mai werden unter 
Beachtung der Hygienerichtlinien 
die Einschuluntersuchungen im 
Stadthaus wieder aufgenommen. 
Untersuchungstermine sol len 
zunächst vorranging für Kinder ver-
geben werden, bei denen Eltern 
oder Schulleiter Bedenken und 
Sorgen hinsichtlich der Einschulung 
haben. In diesem Fall erfolgt die 
Terminvergabe telefonisch unter 

0385 545-2851 oder per E-Mail  
gesundheitsamt@schwerin.de. Alle 
anderen Familien werden vom städ-
tischen kinder- und jugendärztlichen 
Dienst kontaktiert, möglicherweise 
erst nach einigen Wochen. 
„Außerdem möchten wir darauf hin-
weisen, dass die Untersuchung nur 
bei vollständig infekt- und fieber-
freien Kindern durchgeführt werden 
kann“, sagt Kinder- und Jugendärz-
tin des städtischen Gesundheits-

dienstes Dr. Beate Kloesel. 
Das Kind sollte von nur einer gesun-
den Person zum Termin begleitet 
werden. Besucher des Stadthauses 
sind verpflichtet, eine Mund-Na-
se-Bedeckung zu tragen. Kinder bis 
zur Einschulung sind davon ausge-
nommen. „Die Eltern sollten die 
Kinder darauf vorbereiten, dass die 
Mitarbeiterinnen die Untersuchung 
in Schutzkleidung durchführen“, bit-
tet Dr. Beate Kloesel.

Einschulungen für das Schuljahr 2020/21

Zusagen der Grundschulen werden im Mai an Eltern verschickt

Erneutes Votum der Kommunalpolitik für Verschiebung unabdingbar

Im Mai werden die Zusagen der Grundschulen an die Eltern verschickt.                                    © drubig-photo/Fotolia
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Wichtiger Hinweis!
Seit dem 27. April 2020 wird das 
Stadthaus schrittweise wieder für 
Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Um 
den Besucherverkehr im Stadthaus zu 
lenken, ist eine vorherige Terminver-
einbarung zwingend erforderlich. Ab 
sofort können Termine für zahlreiche 
Dienstleistungen rund um die Uhr 
über die Terminreservierung unter 
www.schwerin.de/terminvergabe 
gebucht werden. Der Zugang in das 
Stadthaus erfolgt ausschließlich über 
den Haupteingang und wird durch die 
Sicherheitskräfte des Wachdienstes 
gewährt. Wichtig ist, dass das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht 
ist, wenn ein Termin im Stadthaus 
wahrgenommen wird. 
Weitere Informationen unter www.
schwerin.de/coronavirus
Die Öffnungszeiten der Kfz-
Zulassungs- und Führerscheinstelle 
im Verwaltungsgebäude des Post-
Logistikzentrums im Heinrich-Hertz-
Ring 2 hat sind unter www.kreis-lup.
de/corona einsehbar. 
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 KONTAKTE

Die Stadtverwaltung hat Ende April 
das Schweriner Serviceportal in Betrieb 
genommen. Es ersetzt das bisherige 
Bürgerkonto. Das Serviceportal der 
Landeshauptstadt Schwerin ist zu 
erreichen unter https://servicekonto.
schwerin.de. „Wir haben die Wiederer-
öffnung des Stadthauses mit einem 
erweiterten und komfortableren 
Angebot von Online-Dienstleistungen 
verbunden, damit möglichst viele 
Schwerinerinnen und Schweriner ihre 
Dienstleistungen kontaktlos und damit 
auch Corona-sicher von zu Hause erle-
digen können“, so Oberbürgermeister 
Rico Badenschier.

Das Schweriner Serviceportal bündelt 
bestehende Online-Verwaltungspro-
zesse und stellt viele neue Verwal-
tungsprozesse online zur Verfügung. 
Es ist modular aufgebaut und selbst-
erklärend strukturiert. Das Angebot 
wurde in enger Zusammenarbeit mit 
dem kommunalen IT-Dienstleister 
KSM entwickelt. Für die Bürgerinnen 
und Bürger ist über das Serviceportal 
auch die Online-Terminvereinbarung 
und die bargeldlose Zahlung möglich. 
Bestimmte Dienstleistungen sind nur 
über die Registrierung im MV-Nutzer-
konto möglich. Unter dem Menüpunkt 
Online-Dienstleistungen sind die the-

matischen Rubriken von der Bean-
tragung der Abfallentsorgung bis hin 
zum Urkundenwesen aufgelistet. Ins-
gesamt können 55 Verwaltungsdienst-
leistungen medienbruchfrei genutzt 
werden. Schrittweise sollen weitere 
Verwaltungsdienstleistungen in das 
Serviceportal der Landeshauptstadt 
Schwerin integriert werden. 

Stadt etabliert innovatives Serviceportal
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Im Ältestenrat am 23. April haben 
sich der Stadtpräsident, seine bei-
den Stellvertreter und die Fraktions-
vorsitzenden gemeinsam mit dem 
Oberbürgermeister darauf verstän-
digt, dass ab dem 4. Mai 2020 die 
reguläre Sitzungstätigkeit durch die 
Gremien der Schweriner Stadtvertre-
tung wiederaufgenommen wird. 
Ab dem 4. Mai 2020 tagen die 
Fach- und Werksausschüsse der 
Stadtvertretung wieder regulär. Um 
die Risiken einer potentiellen Anste-
ckung oder Verbreitung des Coro-
na-Virus möglichst gering zu halten, 
finden die Ausschusssitzungen bis 
auf Weiteres im Demmlersaal statt. 
Im großen Sitzungssaal können die 
vorgeschriebenen Sicherheitsabstän-
de von 1,5 Meter zwischen den 
Sitzungsteilnehmern gewährleistet 
werden.
Auch die nächsten Sitzungen der 

Stadtvertretung finden wieder regu-
lär am 18. Mai 2020 und am  
15. Juni 2020 als Präsenzveran-
staltung statt. Der Sitzungsort wird 
noch bekannt gegeben.

A lle Sitzungstermine der 
Gremien finden Sie im Internet 
im Bürgerinformat ionssystem 
(https://bis.schwerin.de/info.asp).

Gremien der Schweriner Stadtvertretung 
nehmen reguläre Sitzungstätigkeit wieder auf

Ab dem 4. Mai 2020 wird die reguläre Sitzungstätigkeit durch die Gremien der 
Schweriner Stadtvertretung wiederaufgenommen.        © SIS/Christoph Müller

Die Corona-bedingten Einschrän-
kungen gehen leider nicht spurlos an 
den städtischen Kultureinrichtungen 
vorbei. Das betrifft selbstverständlich 
auch die Angebote im soziokultu-
rellen Zentrum „DER SPEICHER“. „Die 
Räumlichkeiten im SPEICHER haben 
einen unverwechselbaren Charakter, 
sind aber im Zusammenhang mit 
der Eindämmung von COVID-19 als 
besonders problematisch zu bewer-

ten“, erklärt Kulturdezernent Andreas 
Ruhl. „Aus diesem Grund ist es 
unumgänglich, alle noch geplanten 
14 Veranstaltungen bis zur Sommer-
pause bis auf Weiteres abzusagen.“ 
Somit geht eine erfolgreiche Saison 
2019/2020 vorzeitig zu Ende. Die 
Veranstaltungen sollen weitgehend 
verlegt werden. Sollten Sie bereits 
Tickets erworben haben, behalten 
diese ihre Gültigkeit.

Soziokulturelles Zentrum „DER SPEICHER“ 
bleibt bis zur Sommerpause geschlossen
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